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Bundesgesetz, mit dem das KartG 2005 geändert wird (KartG-NoveLLe 2016) 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Unsere KanzLei vertritt zahLreiche Unternehmen, die durch die rechtswidriqe Bildunq ei­
nes Kartells durch die größten Lkw-HersteLlerfirmen im Zeitraum 1997-2011 geschädigt 
wurden. Die Hersteller haben im bewussten und gewoLLten Zusammenwirken über 14 
Jahre hinweq die Markteinführunq von EmissionssenkunqstechnoLoqien abqestimmt, 
Entwicklungskosten auf ihre Kunden überwäLzt, Listenpreise abgesprochen und dadurch 
den Preis- und Technologiewettbewerb ausgehebeLt. Die Käufer von LKWs haben über­
höhte Verkaufspreise bezahlt und Schaden qenommen. Die europäische Kommission hat 
jüngst über die Hersteller die höchste bisLang verhängte GeLdbuße von rund EUR 3 Milli­
arden verhängt. 

Unsere Mandanten sind von der KartG-NoveLle 2016 unmitteLbar betroffen. Bei den Ge­
schädigten handeLt es sich um keine marktwirtschaftlich irreLevante Randgruppe, son­
dern stellt der Straßenqüterverkehr in Österreich eine wesentliche Grundvoraussetzung 
des funktionierenden Wirtschaftsverkehrs dar. 9 von 10 LKWs, die heute österreichische 
Straßen befahren, sind von der KarteLlbildung betroffen. 

Nachdem im Begutachtungsverfahren bislang Lediglich inhaLtsleere Stellunqnahmen der 
Gebietskörperschaften und Interessenvertretungen abgegeben wurden, beehrt sich unse­
re Kanzlei im Interesse dieser vieLen Geschädigten, zum Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das KartG 2005 geändert wird, 

Stellung 

zu nehmen wie folgt: 
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Nach der Richtlinie 2014j104jEU des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
November 2014 über bestimmte Vorschriften für SchadenersatzklaCJen nach nationalem 
Recht weCJen ZuwiderhandlunCJen CJeCJen wettbewerbsrechtliche BestimmunCJen der Mit­
CJliedstaaten und der europäischen Union (nachfolCJend kurz "die Richtlinie") soll die Gel­
tendmachunCJ von Schadenersatzansprüchen aus VerletzunCJen CJeCJen europäisches und 
nationales Wettbewerbsrecht durch eine Vielzahl von Maßnahmen erleichtert werden. 
Ziel ist es, durch die SchaffunCJ und SicherstellunCJ wirksamer privater zivilrechtlicher 
DurchsetzunCJsmaßnahmen ein InformationsCJleichCJewicht zwischen GeschädiCJtem und 
SchädiCJer sicherzustellen und durch die VorkehrunCJ von BeweiserleichterunCJen und CJe­
setzlichen VermutunCJen eine effektive RechtsdurchsetzunCJ zu CJewährleisten. BislanCJ 
scheiterten in der Rechtspraxis KlaCJen häufiCJ an fehlenden Informationen und den CJe­
setzlichen BehauptunCJs- und Beweislasthürden, was sich zuletzt auch in Österreich bei 
der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aus dem sogenannten "Aufzugs­
Kartell" erwies. 

Vor diesem HinterC]rund ist die im Entwurf vorlieCJende Novelle im Hinblick auf die in nati­
onales Recht transformierten Bestimmungen der Richtlinie 2014j104jEU zu begrüßen. 

Die Richtlinie verfolCJt erkennbar den Zweck, SchadenersatzklaCJen so rasch als möglich 
zu erleichtern. Dies erschließt sich aus der Richtlinie selbst. In ihrem Art. 22 ordnet die 
Richtlinie zur zeitlichen GeltunCJ an, dass "materiell-rechtliche Vorschriften" nicht rück­
wirkend CJelten dürfen. Andere BestimmunCJen sollen hinCJeCJen nicht für Schadenersatz­
klaCJen CJelten, die vor dem 26. Dezember 2014 bei einem nationalen Gericht erhoben 
wurden. Nach der Richtlinie sollen daher prozessrechtliche Vorschriften ab dem 26. De­
zember 2014 anzuwenden sein. 

DementCJeCJen sieht Punkt 20. des Entwurfes in dem an § 86 anzuhänCJenden Abs. 9 vor, 
dass die §§ 37 abis 37 CJ auf Schäden anzuwenden sein sollen, die nach dem 26. Dezem­
ber 2016 entstanden sind. § 37 h ist auf Ansprüche anzuwenden, die am 26. Dezember 
2016 noch nicht verjährt sind. 

§ 37 c Abs. 2 KartG in der FassunCJ des Entwurfs stellt die (widerleCJbare) VermutunCJ auf, 
dass ein Kartell zwischen Wettbewerbern einen Schaden verursacht. Eine solche CJesetz­
liche VermutunCJ entbindet die Parteien und das Gericht im Zivilprozess weder von ihrer 
Pflicht zur ErforschunCJ der materiellen Wahrheit, noch schränkt es den Grundsatz der 
freien BeweiswürdiCJunCJ in irCJendeiner Form ein. Es träCJt vielmehr den in der Rechtspra­
xis auftretenden BeweisschwieriCJkeiten des Kunden im Verhältnis zum Hersteller (viel­
fach große internationale Konzerne) Rechnung. 

Es steht außer FraCJe, dass die ErlassunCJ von einen Schadensersatzanspruch beC]ründen­
den BestimmunCJen wie auch strenCJeren StrafbestimmunCJen mit WirkunCJ für die VerCJan­
CJenheit unzulässiCJ sind. DementCJeCJen ist unserer AuffassunCJ nach die FraCJe, wen in ei­
nem Prozess die BehauptunCJs- und Beweislast trifft, dem Prozessrecht und nicht dem 
materiellen Recht zuzuordnen ("Oie Beweislastreqeln sind reine Entscheidunqsnormen, 
die keinerlei Einfluss auf die außerprozessuale Laqe nehmen können; deshalb qehören sie 
ihrem Wesen nach dem Prozessrecht an." RechberqerjSimotta, Zivilprozessrecht7 
Rz 762). Gleiches CJilt für CJesetzliche VermutunCJen, was sich auch aus der BestimmunCJ 
des § 270 ZPO erschließen lässt. Hier ist im Sinne der Richtlinie eine Anwendbarkeit die­
ser Bestimmung ab Inkrafttreten der KartG-Novelle 2016 geboten. 
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§ 37 a Abs, 1 KartG in der ljeLtenden Fassunlj bestimmt, dass bei der Entscheidunlj über 
den Umfanlj des Schadens nach § 273 ZPO insbesondere der Vorteil. den das Unterneh­
men durch den Verstoß erLanqt hat, berücksiehtiqt werden kann, Diese Norm ermöqlieht 
es dem Gericht, den Schaden nach § 273 ZPQ festzusetzen und dabei den Vermöljensvor­
teil für das Unternehmen zu berücksichtiqen, Eine verqLeichbare Bestimmunq findet sich 
nach der Änderunq des § 37 a Abs, 1 KartG dureh die Novelle nicht mehr, Hierbei muss es 
sich. nachdem den Materialien hiezu nichts zu entnehmen ist. um ein Versehen handeln, 
Der Hinweis in den Materialien bezieht sieh nur auf die Berüeksiehtiqunq des Vermöqens­
vorteiLes der Unternehmen aus dem Verstoß, nicht hinljeqen auf die Ermächtiqunq des 
Gerichtes, den Schaden nach § 273 zpa auszumitteln. Damit wird im Erqebnis die in 
Art, 17 der Richtlinie enthaltene ßestimmunq. wonach die Mitqliedstaaten zu qewährLeis­
ten haben, dass die nationaLen Gerichte qemäß den nationalen Verfahren befuljt sind, die 
Höhe des Schadens zu schätzen, wenn erwiesen ist, dass ein Kläqer einen Schaden erlit­
ten hat, es jedoch praktisch unmöqlich oder übermäßilj schwierilj ist, die Höhe des erlit­
tenen Schadens aufqrund der vorhandenen Beweismittel qenau zu beziffern, nicht umqe­
setzt. Sollte die ßestimmunlj im Hinblick auf den bestehenden § 273 ZPO nicht in das 
KartG aufqenommen worden sein, so bedarf es einer KLarsteLLunlj des Gesetzqebers, zu­
mal die SiqnaLwirkunq der ELiminierunq des bestehenden § 37 a Abs, 1 KartG zu einem 
qeqenteiLiljen AusLequnqserljebnis führen könnte. JedenfaLls handeLt es sich auch hier 
um eine Prozess norm. die ab Inkrafttreten der NoveLle in Geltung stehen muss, 

§ 37 h in der Fassunlj der KartG-NoveLLe 2016 soLL nach den Materialien aLs lex specialis 
die absolute Verjährunqsfrist für Schadensersatzansprüche von 30 Jahren qemäß § 1489 
ABGB verdränqen, Nach den Materialien soLL .- in AnaLoljie zur behördLichen VerfoLljunljs­
veriährunq -" eine lO-iähriqe Frist einqeführt werden, die ohne Rücksicht auf Kenntnis 
oder Kennenmüssen zu Laufen beqinnt. Damit werde erreicht. dass ein Verstoß qeqen das 
Wettbewerbsrecht, den die Behörde nach dem vorqeschLaqenen § 33 nicht mehr aufqrei­
fen kann, weiL die lO-jährilje Frist verstrichen ist, auch in einem privaten Schadenersatz­
verfahren nicht mehr aufljerollt werden kann. Die Materialien proklamieren den "Vorrang 
oder zumindest die GLeichbehandlung der behördlichen Rechtsverfolgung", 

§ 1489 ABGB ist bereits in der Stammfassung des ABGB von 1811. der zivilrechtLichen 
Kardinalsnorm. enthalten: 

. §., 489. :;leb' (!lltfdJab igun06!!age erfiid)t na<!l · ~re~ :;l"~re n U,n 
iler ,3dt an, 311 lllrl<f>~r ber 8d)UDe Drin ~\rrd)abigtcn berannt tl1urbe. srt 
f~m tm: ed)abe nid)t berannt 1U11rben, oiler ij't il~rrt(be aus einem mer~ 
brrd)w entftan'tlen; ro uerj nO rt ftd) 'Das ,Wlagcre4,t nut na4J btel)fHg 34~tcn. 

Eine Verknüpfung zivilrechtLicher Schadenersatrnormen mit den andere Intentionen ver­
foLgenden öffentlichen Strafnormen des Strafgesetzbuches oder der VerwaLtungsstrafge­
setze ist der österreichischen Tradition fremd, Der öffentliche Strafverfolgungsanspruch 
hat nichts mit dem zivil rechtlichen Ausgleichsanspruch zu tun, Führte man die bemühte 
Begründung zu Ende, so könnte etwa im Anwendungsbereich des Strafgesetzbuches ein 
Missbrauchsopfer im FaLL einer StrafverfOlgungsverjährung nach § 57 StGB keinen Scha­
denersatz mehr fordern, Diese Bestimmung bricht in untragbarer Weise mit bewährter 
Tradition und Systematik. Sofern die Behörde infoLge Verfolgungsverjährung einen Ver-
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stoß gegen das Wettbewerbsrecht nicht mehr aufgreifen kann, was mannigfaLtige Gründe 
(etwa auch eine SaumsaL der Behörde) haben kann, so geht der Geschädigte der Bin­
dungswirkung einer Entscheidung des KarteLLgerichtes und den damit verbundenen Be­
weiserleichterungen verLustig. Weitergehende Sanktionen sind nicht gerechtfertigt und 
unangemessen. 

ZuLetzt erLauben wir uns den Hinweis, dass die für die VerLetzung der OffenLegungspfLicht 
in § 37 m in der Fassung der KartG-NoveLLe 2016 normierte Sanktion zu kurz greift. Zum 
einen wird gerade internationaLe Konzerne eine GeLdstrafe von bis zu EUR 100.000,00 
wenig schmerzen, zum anderen bLeibt offen, ob diese GeLdstrafe beliebig oft verhängt 
werden kann, sollte sich der Schädiger beharrlich weigern, benötigte Informationen und 
Urkunden herauszugeben. Die Richtlinie hat in ihrem Art. 8 Abs. 2 vorgesehen, dass den 
nationaLen Gerichten aLs Sanktion die MögLichkeit verliehen werden soLL, für die Partei 
nachteilige SchLussfoLgerungen zu ziehen, wie beispieLsweise dem betreffenden Beweis 
aLs erbracht anzusehen, KLagen oder KLageerwiderung ganz oder teiLweise zurückzuwei­
sen und die Partei zur Tragung der Kosten zu verpflichten. Diese MögLichkeit greift der 
Entwurf nicht auf, obwohL hier eine praxisnahe und angemessene Sanktion gefunden wä­
re. 

Es wird im Sinne eines effektiven Rechtsschutzes für die Geschädigten höflich um Be­
rücksichtigung dieser Anmerkungen und Hinweise ersucht. 

Mit dem Ausdruck vorzügLicher Hochachtung 

Dr. Christopher Fink 
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